
wendigen Auslagen des Geschädigten, ein
schließlich der erstattungsfähigen Kosten 
des Rechtsanwalts des Geschädigten (§ 364 
Abs. 1).

Wurde der Antrag auf Schadenersatz 
abgewiesen, hat der Geschädigte die durch 
die Geltendmachung des Schadenersatzan
spruches entstandenen besonderen Ausla
gen des Staatshaushalts und seine eigenen 
Auslagen zu tragen (§ 363).

Das für die Auslagenentscheidung im 
Rechtsmittelverfahren Gesagte gilt sinnge
mäß auch für den Geschädigten. Hatte sein 
oder das . zu seinen Gunsten eingelegte 
Rechtsmittel Erfolg, hat der Angeklagte die 
Auslagen des Geschädigten zu tragen. 
Bleibt sein Rechtsmittel erfolglos oder hatte 
das Rechtsmittel des Angeklagten oder das 
zugunsten des Angeklagten eingelegte 
Rechtsmittel Erfolg, hat der Geschädigte 
die besonderen Auslagen des Staatshaus
halts und seine eigenen Auslagen zu tra
gen.

15.3.5.
Auslagenentscheidung 
im Verfahren gegen Flüchtige
Grundsätzlich gelten auch im Verfahren 
gegen Flüchtige die allgemeinen Regelun
gen über die Auslagen des Verfahrens. Je
doch enthält § 368 unter Berücksichtigung

der Tatsache, daß sich der Angeklagte der 
Strafverfolgung entzogen hatte, eine Aus
nahmeregelung. Hat ein im Verfahren ge
gen Flüchtige Verurteilter, nachdem er er
griffen worden ist oder er sich freiwillig 
gestellt hat, die Durchführung einer erneu
ten Hauptverhandlung beantragt (§ 269 
Abs. 2), können ihm die Auslagen der frü
heren Hauptverhandlung, in der er verur
teilt worden war, auch dann auferlegt wer
den, wenn er in der erneut durchgeführten 
Hauptverhandlung freigesprochen wird. 
Der Freigesprochene trägt in diesem Falle 
alle im Zusammenhang mit der früheren 
Hauptverhandlung entstandenen Aufwen
dungen, einschließlich derer, die ihm selbst 
aus der Vergütung seines gewählten Ver
teidigers entstanden waren.
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